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im Umgang

1. Teil

Historische Erfahrungen

mit der Neutralitat

Die Absprache des Generalstabschefs
mit den kriegfiihrenden Machten
im Ersten Weltkrieg neu bewertet

Hans Rudolf Fuhrer

Die Neutralitiit der Schweiz ist
zur Diskussion gestellt. Aus hi-
 storischer Sicht ist dies nicht
neu. Prominentestes «Opfery
einer prinzipiellen Unsicherheit
in diesen Fragen ist Korpskom-
mandant Theophil Sprecher von
Bernegg. «Neutralititspolitisch
nicht unproblematische Kon-
ventionsentwiirfe und Abspra-
chen mit den Generalstiben
Deutschlands und Osterreich-
Ungarns» werfen ihm Histori-
ker vor. Gerechtfertigt oder
nicht? Neueste militirgeschicht-
liche Forschungen kommen zu
iiberraschenden Resultaten.

Hans Rudolf Fuhrer,
Dr. phil.; hauptamtlicher

Dozent fiir Allgemeine und
Schweizerische Militiir-
eschichte an der Militirischen
ithrungsschule der ETHZ;
Oberst im Armeestab;
ehemaliger Kdt Mot Inf Rgt 25.

Das umstrittene Sprecherbild

Das Bild des Generalstabschefs
Theophil Sprecher von Bernegg ist aus
den Soldatenstuben und den guten
Stuben der Schweiz weitgehend ver-
schwunden. Wenige isolierte Wissens-
fetzen schwirren heute noch herum.

« Was Wille will und Sprecher spricht,
das tue gern und murre nicht.» Dieses
gefligelte Wort ist noch vielen be-
kannt.

Der aus unerfindlichen Griinden
verbreitetste Topos ist dieser: Sprecher
wollte das Veltlin zuriickerobern, um
seine verlorengegangenen Weinberge
zurtickzugewinnen.

Die Familie Sprecher besass keine
Weinberge im Veltlin.

Der letzte Biindner Junker, deutsch-
freundlich, austrophil, italienfeindlich,
kriegstreiberisch, Hauptverantwortli-
cher des Oberstenhandels, Initiant von
neutralitdtspolitisch bedenklichen Ab-
sprachen mit fremden Generalstdben.

Das sind schlaglichtartig die Kri-
tikpunkte der Nachwelt. Sie sind die
Frucht des Bildes, das in der Ge-
schichtsschreibung bis heute vom Ge-
neralstabschef im Ersten Weltkrieg
gezeichnet worden ist.

Stellvertretend fiir diese kritischen
Wertungen stehe das Urteil des Oster-
reichers Peter Schubert. Schubert
meint, Sprecher hitte seine Abspra-
chen mit den osterreichischen Militirs
anders eingeschdtzt als dies Staats-
rechtler normalerweise tdten. Er billigt
thm zu, beabsichtigt zu haben, durch
diese Anlehnung an die Zentralméchte
die Neutralitat der Schweiz besonders
gut abzusichern, doch sei dies leider

| nicht eingetreten. Im Gegenteil, die |

| einem Sicherheitsbediirfnis entspro-

Theophil Sprecher von Bernegg.

Eidgenossenschaft sei durch die Ma-
chenschaften Sprechers noch stdrker
gefihrdet worden. Als Beweis fiihrt
er an, die deutschen Militirs hitten
aus den belgischen Absprachen, die

chen hitten, die Legitimation fiir den
Angriff im August 1914 erhalten.
Nicht genug.

Die militarstrategische Lage Euro-
pas sei durch die Absprachen Spre-
chers verdndert worden. «Das Deut-
sche Reich konnte sicher sein, dass die
Eidgenossen jede Neutralititsverlet-
zung — vor allem von Frankreich — mit
allen Mitteln bekdmpfen wiirden und
erhielten so die linke Flanke des deut-
schen Westheeres abgesichert — wo-
durch der Schlieffenplan eine weitere
Starkung erfuhr.y

Es ist nicht verwunderlich, dass
Elemente dieser vielschichtigen Kritik
in den Lesern haften geblieben sind.
Selbst im jiingsten Urteil iiber Spre-
cher lesen wir: «Aus einem Gutachten
zuhanden des Bundesrates zur Frage
eines Biindnisses im Falle eines An-
griffes gegen die Schweiz resultierten
neutralitdtspolitisch nicht unproblema-
tische Konventionsentwiirfe und Ab-

sprachen mit den Generalstiben
Deutschlands und  Osterreich-Un-
garns.»

Dieses Urteil bleibt ganz in der Tra-
dition von Hans Rudolf Kurz, der die
Absprachen mit den beiden General-
stabschefs der Zentralméichte als «am
allerdussersten Rand des Verantwort-
bareny qualifiziert hat.

Dieses zwielichtige Bild Sprechers
steht in grellem Gegensatz zu unge-
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zihlten Stimmen aus der Zeit. Es miis-
sen hier zwel geniigen.

Bundesrat Karl Scheurer hat bei-
spielsweise am 11. April 1921 in sein
Tagebuch geschrieben:

«Oberst von Sprecher kommt. Er
gibt Auskunft iiber die Verhandlungen
mit den fremden Michten, die wih-
rend seiner Amtsdauer stattgefunden
haben. Die Sache ist an und fiir sich
nicht gefihrlich, wenn nur unsere
Leute etwas verniinftiger wiren und
nicht zum Schaden unseres Landes
misstrauischer und empfindlicher als
das Ausland selbst.»

Der franzosische General Maxime
Weygand, der als Vertreter des be-
nachteiligten  Generalstabes allen
Grund zum Misstrauen gehabt hitte,
schreibt in seinen Memoiren:

«C’était un homme d’une totale im-
partialité et d’une conscience rigide, ne
connaissant que I'intérét supérieur de
la Suisse ... Je tiens a rendre hommage
aux qualités de méthode, de sérieux et
de conscience, qui sont pour l'officier
suisse, parmi les manifestations de son
patriotisme, les plus dignes d’admira-
tion.»

Dieser Widerspruch ist noch weit-
gehend unerforscht. Es fehlt eine mili-
tarhistorische Sprecherbiographie mit
modernen Fragestellungen.

Hier geht es um eine Neubeurtei-
lung der bisher tradierten, neutrali-
titsgefihrdenden Haltung und zwei-
felhaften Rolle des Generalstabschefs
im Vorfeld vom August 1914 und im
Ersten Weltkrieg. Wir stellen dazu drei
Fragen zur neutralititspolitischen In-
tegritit Sprechers.

1. Frage
Waren die Generalstabsbesprechun-
gen neutralititsrechtlich unzulissig?

Die Frage lasst sich aufgrund der
einschligigen neutralitdtsrechtlichen
Arbeiten knapp und eindeutig beant-
worten:

Die Absprachen mit den fremden
Generalstiben durch Sprecher und
durch seine Mitarbeiter vor Kriegs-
ausbruch oder im Kriege waren weder
eine Verletzung des Allgemeinen Neu-
tralitétsrechts von 1907 noch der Pari-
ser Akte von 1815.

2. Frage

Waren die Generalstabsbesprechun-
gen neutralititspolitisch problema-
tisch?

Diese Frage ist vielschichtiger als
die erste.

Alois Riklin definiert die Neutrali- |

tatspolitik so:

«Unter Neutralitiatspolitik verste-
hen wir alle Massnahmen, die ein
Neutraler im Krieg und ein dauernd

Die Problematik lisst sich grafisch so darstellen:

Neutraler bereits im Frieden ausser-
halb seiner neutralitatsrechtlichen
Verpflichtungen nach eigenem, freiem
Ermessen trifft, um die Wirksamkeit
und Glaubwiirdigkeit seiner Neutrali-
tdat zu sichern.y

Die Wirksamkeit und Glaubwiir-
digkeit der Neutralitatspolitik werden
zu entscheidenden Grossen fiir deren
historischen Beurteilung.

relativer FRIEDEN

VERLETZUNG DER
NEUTRALITAT/KRIEGSFALL

Der Artikel 2 BV definiert die
Zielsetzung des Staates:

" Der Bund hat zum Zweck:
Behauptung der Unabhé&ngigkeit
des Vaterlandes gegen
aussen,Handhabung von Ruhe
und Ordnung im Innern, Schutz
der Freiheit und der Rechte der
Eidgenossen und Beférderung
der gemeinsamen Wohlfahrt".

Der Artikel 2 BV definiert die
Zielsetzung des Staates:

" Der Bund hat zum Zweck:
Behauptung der Unabhédngigkeit
des Vaterlandes gegen
aussen,Handhabung von Ruhe
und Ordnung im Innern, Schutz
der Freiheit und der Rechte der
Eidgenossen und Beférderung
der gemeinsamen Wohlfahrt".

NEUTRALITATSPOLITIK

NEUTRALITAT

* \

andere
Mittel

NEU

Die Neutralitéat ist instrumentell
zu verstehen. Auch die
Neutralitatspolitik ist nur Mittel
zum Zweck, nicht Selbstzweck.
Sie hat die Wirksamkeit und
Glaubwiirdigkeit der Neutralitéat
zu sichern. Das wird ab und zu
vergessen, wenn die Neutralitat
zum Mythos wird.
Die Armee muss ihrer Begriindung
-nicht in einer momentanen
Bedrohungslage finden. Sie ist ein
Mittel des Staates, um in einer
prinzipiell umstrittenen
strategischen Lage den Willen zur
relativen Unabhéngigkeit zur
Darstellung zu bringen.
—= bewaffnete Neutralitat

Wenn durch den Angriffsfall die
Behauptung der Unabhéngikeit
und die Integritét des Terri-
toriums nicht mehr gewéhr-
leistet sind, so fédllt auch die
Neutralitat zur Herstellung des
Staatszweckes weg. Es missen
andere Mittel eingesetzt
werden. Dazu gehéren Armee-
einsatz, Biindnisse, d.h. die
Mdglichkeit zur fremden Hilfe
oder vielleicht "Widerstand in
feindbesetzten Gebiet" etc.
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Dispositiv der ersten und dritten Phase der drei franzosischen Armeegruppen sowie der Schweizer Armee (vgl. Kasten Ziffer 3).
- 1¢" Temps 3¢me Temps
Couverture O. Concentration O.

Auszug aus dem Geheimbefehl von 1917 fiir die franzdsische Intervention in der Schweiz im Falle eines deutschen
Angriffs. Voraussetzung zur Auslosung wire ein Hilfsbegehren des Bundesrates gewesen.

(Thun
®

Waiccanhirn

GROUPE D’ARMEES D’HELVETIE 0.G., le
INSTRUCTION No 1 PERSONNELLE ET SECRETE
pour les Généraux Cdts les Armées d’ALSACE, du JURA, de I’AAR

1. Le Gouvernement suisse a fait appel aux Armées Alliées pour parer a I'invasion de son territoire par les armées
ennemies. L’Armée suisse passe de ce fait aux ordres du Général Commandant en Chef des Armeés frangaises et
combattra avec nous.

2. En conséquence, le Général en chef a décidé de constituer un Groupe d’Armées, dit Groupe d’Armées
d’HELVETIE (G.A.H.), placé sous le Commandement du Général (Q.G.: PONTARLIER), auquel il donne la
mission.

- de se porter imméditatement en soutien des forces suisses mobilisées pour les aider a arréter ’invasion ennemie
sur la ligne PFETTERHOUSE - les RANGIERS - OLTEN - LUCERNE,
- d’antaquer ensuite de concert avec I’Armée suisse, les armées allemandes pour les rejeter sur le RHIN.

3. Le G.A.H. en fin de concentration, comprendra 3 Armées dont la composition, le territoire et la zone d’action vers
I’avant sont déterminés par le Tableau et le Croquis N° 1 ci-joints. Toutefois, cette constitution définitive du G.A.H.
ne sera réalisée que progressivement. Conformément aux ordres du Général en Chef, elle se fera en trois Temps:
ler TEMPS - COUVERTURE 0.
2éme TEMPS - COUVERTURE O. RENFORCEE
3éme TEMPS - CONCENTRATION O.
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Die Verratslegende

"Ein Schweizer Offizier hat sich also vermessen, die uralte, von allen Vilkern hoch-
gehaltene Neutralitdit der Eidgenossenschaft in frivoler Weise zugunsten der imperialisti-
schen Angriffspline des habsburgischen Oesterreichs aufs Spiel zu setzen. Wie wohl sich
Sprecher des Unerhorten seiner Vorgangsweise bewusst war, geht zur Geniige aus seiner
Ankiindigung hervor, die Militdrkonvention und das Kriegsbiindnis gegeniiber jeder-
mann, also auch gegeniiber seiner Regierung geheimzuhalten. "

"Das Schweizer Volk vermag aber das schaurige Gefiihl des Reiters auf dem Bodensee
nicht zu tiberwinden, wenn es erfihrt, wie nahe es durch den Kriegsiibermut der
habsburgerischen Generalitdt daran war, in den Strudel des Weltkrieges gezogen zu
werden. "

Robert Grimm am 19.3.1921 in "Berner Tagwacht"

Dieses politische Kesseltreiben gegen einen der "Militirgotzen" (Ausdruck Grimm)
muss im Zusammenhang mit dem Generalstreik gesehen werden. Grimm war in den
Besitz eines Briefes gelangt, der die Absprachen mit Oesterreich-Ungarn zum Thema

hatte. Dieser Brief ist verschwunden, seine Existenz aber belegt.

Ob diese Biindnisbesprechungen
aussenpolitisch klug und innenpoli-
tisch machbar und verantwortbar ge-
wesen sind, ist von Fall zu Fall zu be-
urteilen.

Durch viele Kritiker ist insbeson-
dere beméngelt worden, dass Sprecher
mit seinen Absprachen das Gesetz der
Gleichbehandlung verletzt habe. Dieser
Vorwurf ist verstindlich. Es gilt hier
aber zu bedenken, dass die jeweiligen
machtpolitischen Verhiltnisse zu be-
riicksichtigen sind.

Fremde Hilfe

Im Zweiten Weltkrieg ist dieser
Vorwurf der «Pflicht zur Gleichbe-
handlungy nicht laut geworden. Man
hat Guisan selten vorgeworfen, er hit-
te mit dem Dritten Reich analoge Ab-
sprachen fithren miissen wie mit
Frankreich. Vielmehr stellte man die
Verhandlungen grundsitzlich in Fra-
ge. Sie hitten die Gefahr eines deut-
schen Angriffs gesteigert oder gar
provoziert. Der Fund der Absprache-
akten in «La Charité sur Loire» hitte
leicht als Vorwand fiir einen Angriff

1. Zweck

- moglichst giinstiger Friedensschluss.

2. Dauer
- bis zum Friedensschluss.

3. Verpflichtung

- Einsatz der ganzen Armee

grenzen, evt. Festlegen einer Linie

eidgendssisch bleiben)
- Regelung logistischer Fragen

den werden.

Fir den Verteidigungsfall entwirft Sprecher bereits 1906 einen Biindnisvertrags-
Entwurf, den er "Punktationen" nennt und drei Grundfragen regeln sollte:

- Bekdmpfung des gemeinsamen Gegners

- eigene Befehlshaber, aber ein fremdes Oberkommando
- gegenseitige Verbindungsoffiziere als militdrische Bevollmdchtigte
- Einsatz der Schweizer Armee nur innerhalb oder auch ausserhalb der Landes-

- sofortige Entsendung von Hilfstruppen
- Definition eines schweizerischen Reduits (Gotthard und St. Maurice miissen immer

- Regelung der diplomatischen Hilfe beim Friedensschluss.

Diese "Punktationen" waren vom Bundesrat sanktioniert worden und wurden mit den
Generalstabschefs Deutschlands (von Moltke) und Oesterreich-Ungarns (Conrad von
Hotzendorf) besprochen. Die eigentlichen Vertragsentwiirfe konnten bisher nicht gefun-

beniitzt werden konnen. Die Biind-
nisbesprechungen hitten die Wirk-
samkeit und Glaubwiirdigkeit der

. Neutralitdt beintrichtigt.

Im Ersten Weltkrieg lagen die Ver-
hiltnisse vollig anders. Die geteilte
Sympathie zu den beiden Kriegfiih-
renden machte die Einseitigkeit zu
einem vorwiegend innenpolitischen
Problem. Ob die Absprachen an sich
oder deren Einseitigkeit aussenpoli-
tisch zu einer Gefiahrdung gefiihrt ha-
ben, ist Gegenstand der dritten Frage-
stellung.

Wir halten fest:

1. Der Bundesrat kann in freiem Er-
messen alles tun, was die Wirksamkeit
und Glaubwiirdigkeit seiner Neutrali-
tit sichert. Das ist selbstverantwortete
Neutralitédtspolitik.

2. Sprecher hat seit 1905 nie eigen-
maichtig gehandelt. Die Gespriche
waren immer mit den zustidndigen
Bundesriten und im Krieg auch mit
dem General abgesprochen. Der Ge-
neralstabschef ist keine Verpflich-
tungen eingegangen, welche die Neu-
tralitat bei Kriegsbeginn in Frage ge-
stellt hatten. Er hat dabei nie die
Kompetenz des Bundesrates und der
Bundesversammlung eingeschriankt,
daimmer die Entscheidungsgewalt der
politischen Behorde vorbehalten wor-
den ist. Die Realisierung der Vorab-
sprachen war von einer Neutralitats-
verletzung abhingig. Eine praventive
militirische Aktion war in jedem Fall
ausgeschlossen.

3. Die Gespriche dienten aus-
schliesslich dem Zeitgewinn, der Vor-
bereitung und der Durchfiihrbarkeit
der militarischen Behauptung der
Unabhingigkeit und der Integritat des
Territoriums mit Hilfe eines Dritten
im Angriffsfall. Sie waren deshalb
verfassungskonform.

4. Sprecher versuchte die Gespriche
geheim zu halten, nicht weil er sich der
Unrechtmissigkeit bewusst gewesen
ist, sondern weil er die innenpolitische
und aussenpolitische Brisanz klar er-
kannt hat. Er hat die Verantwortung
dafiir im Sinne des ganzen Auftrages
auf sich genommen.

3. Frage

Haben die Generalstabsbesprechun-
gen die Schweiz einer zusitzlichen
Gefahr ausgesetzt?

Am Anfang jeder Konzeption der
militirischen Landesverteidigung
steht die Frage nach der Bedrohung
und den Feindmoglichkeiten. Theo-
phil v. Sprecher beurteilte die Lage
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erstmals und auch fiir die nichsten
zehn Jahre wegleitend in einem geheim
klassifizierten Memorial vom Dezem-
ber 1906. Diese Feindbeurteilung ist
entscheidend wichtig, wenn man die
Einseitigkeit der Biindnisabsprachen
verstehen will. Seine Analyse lisst sich
so zusammenfassen:

— Die nichstliegende Gefahr droht
uns von Westen (Frankreich).

— Die zweithochste Gefihrdung ist
von Siiden (Italien) zu erwarten, aber
nur unter zwei Bedingungen: in Kom-
bination mit einem franzosischen An-
griff oder nach grossen Erfolgen gegen
Osterreich. Italien wird erst in einen
europdischen Krieg eintreten, wenn
seine Kriegsziele erreichbar scheinen.
— Ein wahrscheinlicher Fall, d.h. auf-
grund von beurteilbaren Nachrichten,
ist ein Krieg Deutschland gegen
Frankreich und Osterreich gegen Ita-
lien ohne Bedrohung der Schweiz. Die
Schweiz bleibt aber nur verschont,
wenn es ihr gelingt, die Glaubwiirdig-
keit ihrer bewaffneten Neutralitit je-
derzeit zu gewihrleisten.

Eine Gefahrdung durch Deutsch-
land beurteilt Sprecher als «unwahr-
scheinlichy, eine solche durch Oster-
reich-Ungarn als «ausgeschlosseny.
Seine Begriindung ist weitgehend eine

Kosten-Nutzen-Rechnung. Deutsch-
land setze seine strategischen Reser-
ven in viel giinstigerem Gelédnde, im
Nordwesten, und nicht im Siidwesten
ein. Osterreich habe sich gegen die ita-
lienischen Forderungen bisher defen-
siv verhalten miissen, warum sollte es
sich zusitzliche Feinde schaffen wol-
len? Wenn Osterreich zur strategi-
schen Offensive iiberginge, dann kiime
wohl nur ein Hauptstoss iiber den Ta-
gliamento nach Venetien mit oder
ohne einen die linke Flanke der Italie-
ner bedrohenden Nebenstoss durch
das Sidtirol in Frage. Die Schweiz
bleibe in jedem Fall unbetroffen.

Zu Sprechers Kriegsvorbereitungen
gehorten Absprachen mit den poten-
tiellen Gegnern seiner gefihrlichsten
Feinde. Seine Begriindung: Der
Kampf konne nicht allein gefiihrt
werden. Das sei frither moglich gewe-
sen, als das Schweizervolk sich gegen
Soldnerheere zur Wehr habe setzen
miissen. In einem modernen Kampf
Volk gegen Volk sei ein Kleinstaat al-
lein nicht in der Lage zu bestehen.
Eine eventuelle Verbindung mit dem
Angreifer, um nicht auf die Verlierer-
strasse gedrangt zu werden, wie es sei-
ne Amtsvorgédnger verlangt hitten, sei
ausgeschlossen. Dies war eine koper-

nikanische Wende in der Frage der Al-
lianzpolitik der Schweiz.

Zusammenfassend ldsst sich zur
Bedrohungsanalyse Sprechers sagen:

Eine Zusammenarbeit mit den
Deutschen und Osterreichern lag bei
dieser Feindbeurteilung auf der Hand.
Beide Partner hatten insbesondere
auch nachrichtendienstlich identische
Interessen.

Es muss angenommen werden, dass
sowohl die Absprachen als auch der
Nachrichtenaustausch dem franzosi-
schen Geheimdienst nicht verborgen
geblieben sind.

Es wird nun zu untersuchen sein, ob
Sprecher mit seiner Analyse die Ver-
hiltnisse richtig eingeschitzt hat.

Wir haben dazu die fiir die Schweiz
gefahrlichste Phase des Krieges aus-
gewdhlt: den Winter 1915/16.

(Schluss in ASMZ Nr.4/92)
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Das Original-Beleuchtungssortiment
der Schweizer Armee

chon heute ein begehrtes
Sammlerobjekt, das Origi-
nal-Beleuchtungssortiment

der Schweizer Armee in der massi-
ven Holztruhe mit den bis ins klein-
ste Detail geplanten Einsitzen und
Aufteilungen. Obwohl fiir den har-
ten Einsatz gebaut wirken die Lam-
pen mit dem Industriedesign der
50er Jahre sehr elegant. Sie eignen
sich Gberall dort, wo gutes, flatter-
freies Licht (280 Watt) gewtinscht
wird. Zudem konnen mit dem
Kochaufsatz Speisen erwiarmt oder
Wasser aufgekocht werden.

3
|
i

Die Benzin-Vergaserlampen sind voll
funktionstichtig und bis 1991 im
Einsatz der Schweizer Armee gestan-
den.

Bestellen Sie noch heute dieses
Juwel, die Auflage ist strikt limitiert!
Es wird mit einem Zertifikat gelie-
fert, das die Originalherkunft garan-
tiert.

Bestellungen per Telefon 032
848622 oder mit untenstehendem
Coupon bei:

Agrimag, Postfach 438, 3250 Lyss,
Fax 032 84 73 20.

BESTELLSCHEIN

Hiermit bestelle ich lll Ex. Original-Beleuchtungssortiment(e) der Schweizer
Armee zu Fr. 495.— inkl. Porto frei Haus geliefert. Zahlbar innert 10 Tagen

Name

Vorname

ASMZ

Adresse

Tel. Bahnstation

Datum

Unterschrift




	Historische Erfahrungen im Umgang mit der Neutralität : die Absprache des Generalstabschefs mit den kriegführenden Mächten im Ersten Weitkrieg neu bewertet : 1. Teil

